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Einzelvertrag  
Nr. ……/…../…………. 

 

zu Vorhaben: 
“AFZS-Cluster Stuttgart“ und "AFZS Regionalbusver-
kehr VVS-Verbundstufe 2“ 

  
Grundlage: Rahmenvertrag 
AFZS Installation / Inbetriebnahme 
 

Auftrag: Lieferung (und Montage) von AFZS-Fahrzeugaus-
stattungen für .....  

Auftraggeber: 
 
 
 

Verkehrsunternehmen / Aufgabenträger 

 
Straße 
Postleitzahl Ort 
 
nachstehend „AG“ genannt 
 
 

 und 
 
 

Auftragnehmer: die Firma 
Firmennamen 
Straße 
Postleitzahl Ort 
 
nachstehend „AN“ genannt 

 
 
 

schließen folgenden Vertrag: 
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1 Vertragsgegenstand  

Dieser Einzelvertrag dient im Rahmen der Lieferung, Installation und Inbetriebnahme 
von AFZS-Komponenten für Fahrzeuge dem Abruf aus dem Rahmenleistungsver-
zeichnis zu o.a. Rahmenvertrag sowie, falls beauftragt, deren Montage. 

 

2 Vertragsgrundlagen 

(1) Für das Vertragsverhältnis gelten, unter Ausschluss anderer Bedingungen, die nach-
stehenden Bedingungen in der bei Vertragsabschluss gültigen Fassung in absteigen-
der Rang- und Reihenfolge  

▪ Rahmenvertrag mit allen Vertragsbestandteilen in der dort genannten Reihen-
folge, insbesondere das Leistungsverzeichnis, 

▪ dieser Einzelvertrag,  

▪ Bestellmenge (Anlage 1), 

▪ Checkliste Fahrzeugabnahme (Anlage 2) und 

▪ Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (AVV) für Lieferung und Montage von 
AFZS-Fahrzeugausstattungen (Anlage 3) 

 

Der AG erklärt hiermit ausdrücklich, dass die oben genannten Regelungswerke in der 
obengenannten Geltungsreihenfolge vereinbart werden und er ebenfalls vollständig 
daran gebunden ist. Sofern es sich bei dem AG um einen Aufgabenträger handelt, 
erklärt er hiermit ausdrücklich, dass er die Verkehrsunternehmen, für welche er tätig 
ist, zur Anwendung der obengenannten Vertrags- und Regelungswerke verbindlich 
verpflichtet hat. Insbesondere schließen die Parteien den Vertrag zur Auftragsdaten-
verarbeitung für Lieferung und Montage AFZS-Fahrzeugausstattungen (Anlage 3) ab, 
welcher mindestens für die gesamte Laufzeit des Rahmenvertrags und für sämtliche 
Abrufe des AG gilt, sofern der Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung nicht speziellere 
Regelung für seine Gültigkeitsdauer enthält. Wenn in einem vorherigen Abruf der Ver-
trag zur Auftragsdatenverarbeitung (AVV) zwischen den Parteien bereits abgeschlos-
sen wurde, ist ein erneuter Abschluss dieses Vertrags nicht mehr erforderlich – der 
einmalige Abschluss ist für die Leistungen zur Lieferung (und Montage) der AFZS-
Fahrzeugausstattungen ausreichend. 
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3 Leistungen des AN 

(1) Der AN liefert bzw. erbringt an den AG die in dem als Anlage 2 beigefügten Leistungs-
verzeichnis abgerufenen Komponenten oder Dienstleistungen auf Basis der in Anlage 
1 aufgeführten Ausführungsplanung. 

 

(2) Zur Sicherstellung des Betriebs der installierten Geräte kann für die Laufzeit nach den 
Vorgaben des Rahmenvertrags Instandhaltung/Pflege auf Abruf ein gesonderter In-
standhaltungs-/Pflegevertrag geschlossen werden. 

 

 

4 Projektorganisation 

(1) Der AG / Besteller und der AN benennen je einen Ansprechpartner. Der AN hat den 
ihm vom AG / Besteller benannten Ansprechpartner für verbindliche Auskünfte, zu For-
derungen des AG / Bestellers zur Vertragsausführung sowie für alle sich aus der Ver-
tragserfüllung ergebenden Fragen, wenn und soweit die Ausführung des Auftrages 
dies erfordert, sowie in den Fragen, in denen sich der AG / Besteller die Mitwirkung 
vorbehalten hat, einzuschalten. Der Ansprechpartner des AG / Bestellers wird unver-
züglich Auskünfte erteilen und ggf. Forderungen zur Vertragsausführung stellen. Diese 
sind nur verbindlich, wenn sie der Ansprechpartner schriftlich vornimmt oder bestätigt. 

 

(2) Die Ansprechpartner des AG sind: 

 

Herr/Frau ……………................................ für den technischen Bereich;  

 Name:   ...... 

 Tel:       ...... 

 e-mail:   ...... 

Herr/Frau ………….................................... für den kaufmännischen Bereich 

 

(3) Die Ansprechpartner des AN sind: 

Herr/Frau ……………................................ für den technischen Bereich;  

Herr/Frau ………….................................... für den kaufmännischen Bereich 

 

(4) Liefertermin 

Zeitpunkt der Anlieferung: ………………………. 

 

(5) Lieferadresse 

Verkehrsunternehmen 

Name 

Straße 

Ort 
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(6) Rechnungsadresse 

Verkehrsunternehmen / Aufgabenträger 

Name 

Straße 

Ort 

 

 

5 Gewährleistung und Nachbesserung 

Die Gewährleistung richtet sich nach den Vorschriften des Rahmenvertrags. 

 

 

6 Haftung und Versicherung 

Die Haftung und Versicherung des AN richten sich nach den Vorschriften des Rah-
menvertrags. 

 

 

7 Rücktrittsrechte, Vorzeitige Beendigung des Abrufs 

Die Rechte der Parteien richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ort, Datum) (Ort, Datum) 

Auftraggeber Auftragnehmer 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anlagen zum Einzelvertrag: 

 

Anlage 1: Bestellmenge je Fahrzeugtyp-Variante 

Anlage 2: Checkliste Fahrzeugabnahme (wird in der Pflichtenheftphase erstellt) 

Anlage 3: Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung (AVV) für die Lieferung und Montage 
von AFZS-Fahrzeugausstattungen 

 


